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Editorial

Unser Titelbild:

Arbeiten im Gleisbereich.

Foto: EUK.

Liebe Leserinnen und Leser

wir hatten im Juni 2004 in BahnPraxis über ein Projekt der Eisenbahn-
Unfallkasse (EUK) im Zusammenhang mit der Selbstsicherung von kleinen

Gruppen bei Arbeiten im Bereich von Gleisen berichtet.

Zwischenzeitlich hat die Forschungsgesellschaft für angewandte System-
sicherheit und Arbeitsmedizin e.V. (FSA) 90 Workshops mit ca. 1300 Teilneh-

mern der DB Netz AG und anderer Konzernunternehmen durchgeführt.
Eine Möglichkeit der Sicherung solcher kleinen Gruppen von bis zu drei

Beschäftigten ist das „Sperren der Gleise aus Uv-Gründen“, d.h. das Sperren
aus Unfallverhütungsgründen, bei der die Beschäftigten im gesperrten Gleis
vor herannahenden Schienenfahrzeugen sicher sind, da keine Schienenfahr-

zeuge verkehren.

In jeder Veranstaltung der FSA wurde dieses relativ neue betriebliche
Verfahren der Sperrung aus Uv-Gründen von den Teilnehmern thematisiert

und hinterfragt, so dass wir es hier in einem Artikel nochmals erläutern.

An dem Verfahren sind der Fahrdienstleiter, der
Baubetriebskoordinator, der Vorgesetzte des
Beschäftigten und natürlich der Beschäftigte
selbst beteiligt. In diesem Artikel wollen wir

insbesondere die Regelungen darstellen, die für
diejenigen relevant sind, die die Uv-Sperrung

beantragen und in deren Schutz arbeiten, sowie
deren Vorgesetzte.

Wir stellen dar, wie man es „richtig macht“, wir
stellen aber auch dar, welche sicherheitswidrigen,
gefährlichen  Gewohnheiten angetroffen werden.

Derjenige, der eine Uv-Sperrung beantragt, muss
ein „Uv-Berechtigter“ sein. Dafür ist eine Qualifika-

tion nötig, die u.a. mit dem erfolgreichen Ab-
schluss der „Funktionsausbildung für Personen,
die sich selbst sichern oder in einer Gruppe von bis zu drei Personen die

Sicherung übernehmen sollen“, erlangt werden kann. Diese neue Funktions-
ausbildung steht in einem engen Zusammenhang mit dem Thema Selbst-

sicherung von kleinen Gruppen bei Arbeiten im Bereich von Gleisen.

Es werden deshalb in einem weiteren Artikel die Hintergründe, die dazu
bewogen haben diese Funktionsausbildung zu entwickeln und einzuführen
beschrieben, sowie die Lernziele und Lerninhalte dargestellt und erläutert.

Das Arbeiten von kleinen Gruppen ist in der Instandhaltung der Bahnanlagen
der DB AG unverzichtbar, insbesondere für den Bereich des Kerngeschäftes

der DB Netz Instandhaltung bei Inspektion, Wartung und Entstörung.
Das Arbeitsergebnis kann aber nur dann ein gutes Ergebnis sein, wenn die

Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit nachhaltig vor den Gefahren aus dem Bahn-
betrieb geschützt werden und das ist unser Ziel!

Und denken Sie bitte stets daran: Sicher arbeiten – es lohnt zu leben.

Ihr „BahnPraxis“-Redaktionsteam

Sicherungsmaßnahmen bei Arbei-
ten im Gleisbereich – Uv-Sperrung
In diesem Artikel wird die Uv-Sperrung,
also die Sperrung zur Abwendung der
Gefahren, die von bewegten Schie-
nenfahrzeugen ausgehen, näher er-
läutert. Dabei ist sicherlich von beson-
derem Interesse, dass dies hierbei vor
Allem aus der Sicht desjenigen, der die
Sperrung des Gleises beantragt, ge-
schieht.

Seite 123

Selbstsicherung bei Arbeiten im
Bereich von Gleisen – Eine Heraus-
forderung für alle Prozessbeteilig-
ten
Tag für Tag für viele Beschäftigte immer
wieder eine Herausforderung, unter der
sogenannten Selbstsicherung zu ar-
beiten. Dazu gehört nicht nur, zu wis-
sen, wie‘s geht, man muss es auch
anwenden! Dieser Artikel erläutert da-
her nicht nur die Sicherung in beson-
deren Fällen, sondern geht auch auf
deren Anwendung in der täglichen Pra-
xis ein. Um die Beschäftigten zielge-
richtet darauf vorzubereiten, wurde bei
der DB Netz AG eine neue Funktions-
ausbildung 046.2134 konzipiert, de-
ren wichtigsten Inhalte hier vorgestellt
werden.

Seite 129

Kennen Sie sich aus?
Seite 135



BahnPraxis 11/2005 123

BahnPraxis Aktuell

Sicherungsmaßnahmen
bei Arbeiten

im Gleisbereich
Sperren von Gleisen aus Uv-Gründen aus Sicht desjenigen,

der die Gleissperrung beantragt.

Bei Arbeiten im Gleisbereich und wenn die Gefahr besteht, unbeabsichtigt in diesen,
also den Gleisbereich, zu gelangen, müssen die Beschäftigten vor den Gefahren aus

dem Bahnbetrieb geschützt werden.

Eine dieser Maßnahmen und zwar eine weitreichende Maßnahme, d.h. eine Maßnahme
mit hoher Wirksamkeit, stellt das Sperren von Gleisen der freien Strecke bzw. das

Sperren von Bahnhofsgleisen dar. Es ist in Zusammenhang mit der Wirksamkeit dieser
Maßnahme unerheblich, ob eine „große Gruppe“ zu sichern ist oder eine Gruppe von
bis zu drei Beschäftigten. Die Gefährdung der Beschäftigten ist unabhängig von ihrer
Anzahl hoch. Im folgenden Beitrag sollen jedoch Arbeitsstellen, auf denen bis zu drei

Beschäftigte tätig werden sollen, thematisiert werden.

In diesem Artikel von Anita Hausmann, Thomas Schill, beide Mitarbeiter in der
DB Netz AG Zentrale sowie Klaus Adler, Technischer Aufsichtsdienst der Eisenbahn-

Unfallkasse, wird insbesondere über die notwendigen Voraussetzungen und die Durch-
führung der Sicherungsmaßnahme „Sperren“ von Gleisen berichtet. Wir wenden uns
dabei in erster Linie an Personen, die die Sperrung aus Uv-Gründen beim Fahrdienst-

leiter beantragen, in deren Schutz arbeiten und den Wegfall des Anlasses melden.

Außerdem kann die notwendige
Sicht durch Nebel oder im Bo-
gen liegende Gleise verhindert
werden. Visuelle Schwierigkei-
ten könnten auch auftreten,
wenn sich eine gelbe Bauma-
schine nähert und rechts und
links des Gleises Rapsfelder blü-
hen oder beim Versuch, in einer
„grünen Landschaft“ grün la-
ckierte Fahrzeuge sicher zu er-
kennen. Weitere Schwierigkei-
ten sind denkbar.

Die Maßnahme darf natürlich
auch nicht angewendet werden,
wenn die Art der Tätigkeit eine
gleichzeitige Selbstsicherung
durch Sicht nicht zulässt. Das
kann z.B. bei komplizierten,
ablenkenden Tätigkeiten der Fall
sein.

� Anzeichen der Annähe-
rung einer Fahrt können
sicher und rechtzeitig
gedeutet werden.

Ein solches Anzeichen darf
sicherlich nicht die Veränderung
des Luftdruckes in einem Tun-
nel oder das Hören bzw. Wahr-
nehmen von Geräuschen sein.
Das Anzeichen „Schrankenbäu-
me senken sich“ bei einem tech-
nisch gesicherten Bahnüber-
gang führt oft zu Diskussionen
unter Fachleuten. Es ist jedoch
zu bedenken, dass die relevan-
ten Regelungen, also die Rege-
lungen der Unfallverhütungsvor-
schrift „Arbeiten im Bereich von
Gleisen“,  GUV-V D 33,  nicht
nur für den Bahnbetreiber Deut-
sche Bahn AG gelten, sondern
auch für andere Bahnbetreiber.
Bei diesen kann es „sichere An-
zeichen“ in anderer Form ge-
ben. Abschließend ist festzu-
stellen, dass es diese „sicheren
Anzeichen der Annäherung ei-
ner Fahrt“ kaum gibt bzw. diese
nur selten anwendbar sind.
Auch diese Maßnahme darf
natürlich nicht angewendet
werden, wenn die Art der Tätig-
keit eine gleichzeitige Selbstsi-
cherung durch Anzeichen der
Annäherung nicht zulässt.

� Die Beschäftigten wer-
den vor Zulassung der
Fahrt über diese unter-
richtet.                          �

Sie erinnern sich bestimmt, wir
hatten z.B. in BahnPraxis 6/2004
darüber berichtet, dass die Ei-
senbahn-Unfallkasse (EUK) mit
Unterstützung der DB Netz AG
und anderer Konzernunterneh-
men die Workshops „Selbstsi-
cherung“ bundesweit noch bis
Ende 2005 durchführt. Die Ver-
anstaltungen werden von der
Forschungsgesellschaft für an-
gewandte Systemsicherheit
und Arbeitsmedizin e.V. (FSA)
im Auftrag der EUK veranstal-
tet. Adressaten sind die Perso-
nen, die nach einer Pflichten-
übertragung Unternehmerfunk-
tionen wahrnehmen und die
Entscheidung treffen, ob unter
Selbstsicherung gearbeitet wer-
den soll. Dieser Personenkreis
wird durch die Workshops in
die Lage versetzt, mit Hilfe einer
Gefährdungsbeurteilung zu ent-
scheiden, ob eine Selbstsiche-

rung möglich ist bzw. welche
Maßnahme zu ergreifen ist. Im
Bereich der DB Netz AG sind
das z.B. Teamleiter, Werkmeis-
ter, Bezirksleiter.

In den Veranstaltungen kam re-
gelmäßig zum Ausdruck, dass
die räumliche und zeitliche Tren-
nung von Mensch und Gefahr
eine Maßnahme ist, die der
Gefährdung der Beschäftigten
bei Arbeiten im Gleisbereich am
ehesten angemessen ist. Die
stets notwendige Gefährdungs-
beurteilung wird diese Maßnah-
me in der Mehrzahl der Fälle
zum Ergebnis haben.

Aber lassen wir hier ausnahms-
weise einmal die Gefährdungs-
beurteilung unberücksichtigt
und beurteilen lediglich die vor
Ort möglichen Maßnahmen, die
zum Schutz der Beschäftigten

vor sich bewegenden Schie-
nenfahrzeugen durchgeführt
werden können.

Zum Schutz der Beschäftigten
gegen die Gefahren aus dem
Bahnbetrieb gibt es, wie Sie
wissen, verschiedene Möglich-
keiten:

� Fahrten können sicher
und rechtzeitig am Be-
ginn der Annäherungs-
strecke erkannt werden.

Diese Maßnahme „Fahrt erken-
nen“ kann z.B. nachts nicht
angewendet werden, wegen
einer möglichen Fahrt mit voll-
ständig erloschenem Spitzen-
signal oder wenn abgestellte
Wagenparks, Vegetation oder
eine Fahrt im Nachbargleis die
Sicht auf den Beginn der Annä-
herungsstrecke verhindern.
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Das Verfahren, das umgangs-
sprachlich „Warnerverfahren“
genannt wird, ist beim Bahnbe-
treiber DB Netz AG nur auf der
freien Strecke zugelassen. Im
Bahnhof ist es verboten.

Unabhängig von der Gefähr-
dung, die vermieden bzw. ver-
mindert werden muss, ist dann
das

Sperren der Gleise aus Uv-
Gründen, also das Sperren
des Gleises gegen die von
bewegten Schienenfahrzeu-
gen ausgehenden Gefahren

notwendig und dies ist unser
Thema.

Oft ist diese Maßnahme die ein-
zige Möglichkeit, die realisier-
bar ist, zumal in der Mehrzahl
der Fälle die Arbeiten in Bahn-
höfen ausgeführt werden.

Es darf nicht unerwähnt blei-
ben, dass ein Sicherheitsraum
festgelegt sein muss. Ein Si-
cherheitsraum ist, im Gegen-
satz zu einer Austrittsstelle, ein
Raum, in dem die Beschäftig-
ten vor gefährdenden Fahrten
sicher sind. Das Nachbargleis
kann nur dann ein Sicherheits-
raum sein, wenn es aus Uv-
Gründen gesperrt ist. Das ist in
einem Bahnhof bei einem Gleis-
abstand von 4,50 m und einer
zulässigen Geschwindigkeit von
mehr als 40 km/h bei Arbeiten
in Innengleisen durch die Un-
fallverhütungsregelungen ohne
wenn und aber gefordert. Sinn-
voll wäre es dann natürlich, das
Arbeitsgleis aus Uv-Gründen zu
sperren und als Sicherheitsraum
festzulegen.

Auch die Teilnehmer der Work-
shops „Selbstsicherung“ haben
dies regelmäßig erkannt und
deshalb immer wieder das Ver-
fahren „Sperren der Gleise aus
Uv-Gründen“ hinterfragt. Insbe-
sondere wurden folgende As-
pekte angesprochen:

1. Abgrenzung des „Sper-
rens aus Uv-Gründen“
zum „Sperren aus übri-
gen, insbesondere tech-
nischen Gründen“, d.h.

welche Art der Sperrung
in welcher Situation?

2. Welche Unterlagen wer-
den beim Fahrdienstlei-
ter und „vor Ort“ benö-
tigt. Wie sehen diese aus,
wie und wer beantragt
diese, welche Zeithori-
zonte existieren, wer er-
stellt die Unterlagen, wer-
den in den Unterlagen
Personen mit Namen,
Orten und/oder Zeiten
benannt?

3. Wie ist bei einer kurzfris-
tigen Störungsbeseiti-
gung zu verfahren, falls
keine Unterlagen vorhan-
den sind? Müssen in die-
sem Fall Unterlagen er-
stellt werden?

4. Wer darf einen Antrag
stellen, ein Gleis aus Uv-
Gründen zu sperren bzw.
wer darf mitteilen, dass
der Anlass für die Gleis-
sperrung weggefallen
ist? Welche Ausbildung/
Qualifizierung ist nötig
bzw. gestattet dies?

5. Wer führt welche Auf-
schreibungen/Doku-
mentationen? Gibt es
vorgeschriebene Wort-
laute. Falls ja, wie lauten
diese?

Zu 1.  Abgrenzung des „Sper-
rens aus Uv-Gründen“ zum
„Sperren aus übrigen, ins-
besondere technischen
Gründen“, d.h. welche Art
der Sperrung in welcher Si-
tuation?

In einem „gesperrten Gleis“ kön-
nen Sperrfahrten verkehren, in
einem aus Uv-Gründen gesperr-
ten Gleis verkehrt jedoch keine
Sperrfahrt, keine Rangierfahrt,
kein Zug. Eine Gefährdung von
einem Nachbargleis ist zu be-
rücksichtigen, wenn der Gleis-
bereich des Nachbargleises
betreten werden muss oder ein
Hineingeraten in diesen bei der
Ausführung der Tätigkeit mög-
lich ist. Bei der weiteren Be-
trachtung werden Gefährdun-
gen aus Fahrten im Nachbar-

gleis nicht berücksichtigt. Es
geht also bei der Sperrung aus
Uv-Gründen ausschließlich um
den Schutz von Personen vor
Schienenfahrzeugen, nennen wir
es bei „einfachen“ Arbeiten, bei
denen das Gleis stets befahrbar
bleibt – aber nicht befahren wird,
auch nicht durch Sperrfahrten.

Bei der anderen Möglichkeit der
Gleissperrung, also aus übri-
gen Gründen, insbesondere
technischen, wird das Gleis ge-
sperrt, wenn beispielsweise
Tätigkeiten an Bahnanlagen
ausgeführt werden und infolge-
dessen das Gleis für einen Zeit-
raum zumindest teilweise nicht
befahrbar ist. Trotzdem können
in diesem Gleis Sperrfahrten
verkehren, z.B. Baumaschinen.

Welche betrieblichen Maß-
nahmen in diesem Fall erfor-
derlich sind, ist nicht das
Thema dieser Ausführun-
gen!

Ein Gleis wird z.B. auch aus
„anderen Gründen“ gesperrt,
wenn es nicht mehr befahren
werden kann. Also, wenn z.B.
die Fahrbahn unterbrochen ist
– es fehlt beispielsweise eine
der beiden Schienen!

Den Antrag, ein Gleis aus „tech-
nischen Gründen“ zu sperren,
stellt ein Technischer Berech-
tigter. Er darf auch die Mittei-
lung (Befahrbarkeitsmeldung)
an den Fahrdienstleiter geben,
wenn diese Form der Sperrung
wieder aufgehoben werden darf
(z.B. Gleis von Adorf nach Bheim
befahrbar). Grundlage für diese
Form der Gleissperrung ist in
der Regel eine Betriebs- und
Bauanweisung (Betra).

Wenn ein Gleis aus Uv-Grün-
den gesperrt werden soll, stellt
ein Uv-Berechtigter diesen An-
trag an den Fahrdienstleiter. Das
aus Uv-Gründen gesperrte Gleis
ist zu keiner Zeit in seiner
Befahrbarkeit beeinträchtigt.
Deshalb gibt es während der
Arbeiten auch keine Regellicht-
raumeinschränkungen und es
befinden sich keine Fahrzeuge
in dem aus Uv-Gründen ge-
sperrten Gleis. Der Uv-Berech-

tigte meldet dem Fahrdienstlei-
ter zu gegebener Zeit, dass der
Anlass für die Sperrung wegge-
fallen ist. Der Fahrdienstleiter
hebt dann die Sperrung aus
Uv-Gründen auf.

Wann darf ein Gleis aus Uv-
Gründen gesperrt werden,
wann muss es aus „technischen
Gründen“ gesperrt werden?
Nachfolgend einige beispielhaf-
te Tätigkeiten in und am Gleis.

Auszug aus der Ril 406.1201
– Betra erarbeiten –
Abschnitt 4 Absatz (11) b):

Uv-Berechtigte im Sinne
dieses Moduls sind Be-
schäftigte, welche die Sper-
rung eines Gleises aus Grün-
den der Unfallverhütung be-
antragen sowie den Wegfall
des Anlasses mitteilen dür-
fen, wenn hierfür kein Tech-
nischer Berechtigter in der
Betra/ Betrieblichen Anord-
nung benannt ist. Sie müs-
sen sich als solche beim
Fahrdienstleiter melden. Die
Sperrung eines Gleises aus
Gründen der Unfallverhü-
tung erfolgt auf Grundlage
KoRil 408, Modul 408.0471,
Abschnitt 1 g) oder 408.
0472, Abschnitt 1 d) und
ausschließlich zum Schutz
von Beschäftigten vor Ge-
fahren, die von bewegten
Schienenfahrzeugen aus-
gehen, nicht jedoch, wenn
bei Arbeiten an Fahrbahn-,
LST- und E/M-Anlagen und/
oder bei Arbeiten mit Ma-
schinen und Geräten der
Bahnbetrieb vor den Ge-
fahren aus der Arbeit zu
schützen ist.
Hinweis:
Eine Gefahr für den Eisen-
bahnbetrieb ist bereits
gegeben, wenn der Regel-
lichtraum während der
Durchführung der Arbeiten
(z.B. durch Fahrzeuge oder
Maschinen) zeitweise ein-
geschränkt sein kann.

Das Gleis muss z.B. aus techni-
schen Gründen gesperrt wer-
den:
� falls mit dem Ausleger eines

Baggers über ein Gleis ge-
schwenkt werden soll,
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� bei Vegetationsrückschnitt
mit der Gefahr, dass Äste in
den Regellichtraum gelan-
gen,

� falls Gleise durch einen LKW,
der Material anliefert, über-
fahren werden sollen,

� falls eine Ersatzschiene ein-
gebaut werden soll,

� falls durch die Arbeiten am
Gleisrost die Lagestabilität
nicht mehr gewährleistet ist.

Gleise werden hingegen aus Uv-
Gründen gesperrt, wenn, wie
bereits erwähnt, Personen vor
den Gefahren des Bahnbetrie-
bes geschützt werden sollen,
im gesperrten Gleis also keine
Fahrten verkehren dürfen und
das Gleis stets befahrbar bleibt,
z.B.:
� bei Messarbeiten mit dem

Gleisüberhöhungsmesser,
� beim Reinigen von Bahn-

gräben von Hand,
� bei Streckenbegehungen,
� bei der Sperrung des Glei-

ses als Sicherheitsraum.

Zu 2. Welche Unterlagen
werden beim Fahrdienstlei-
ter und „vor Ort“ benötigt?
Wie sehen diese aus, wie und
wer beantragt diese, welche
Zeithorizonte existieren, wer
erstellt die Unterlagen, wer-
den in den Unterlagen Per-
sonen mit Namen, Orten
und/oder Zeiten benannt?

Die betrieblichen Regelungen
über das Sperren von Gleisen
sind in den Richtlinien 406, „Fah-
ren und Bauen“, sowie in der
Konzernrichtlinie 408, „Züge
fahren und Rangieren“, enthal-
ten.

Zunächst ist zwischen planmä-
ßigen und unvorhersehbaren
Gleissperrungen zu unterschei-
den. Unvorhersehbare Gleis-
sperrungen werden in diesem
Artikel in Verbindung mit
der „Störungsbeseitigung“ im
nächsten Abschnitt beschrie-
ben.

Die planmäßigen Gleissperrun-
gen sind als Regelfall, die un-
vorhersehbaren Gleissperrun-
gen sind als Ausnahme anzu-
sehen.

Für die planmäßigen Gleissper-
rungen aus Uv-Gründen wird in
der Regel eine „schriftliche An-
weisung“ verlangt, und zwar
eine „Betriebliche Anordnung“.

Das Erfordernis einer „Betriebli-
chen Anordnung“ ergibt sich
aus den Regeln der Richtlinie
406, die im Modul 406.1201 –
Betra erarbeiten – im Ab-
schnitt 1 (3) unter anderem re-
gelt, dass eine „Betriebliche
Anordnung“ zu erstellen ist,
wenn dies „zur Durchführung
von Arbeiten ohne Betriebsbe-
einflussung … aus Gründen der
Unfallverhütung durch die für

den Bahnbetrieb zuständige
Stelle bestimmt wird“.

Die Regelungen im Zusammen-
hang mit dem Erstellen einer
Betra sollen hier nicht behan-
delt werden, wohl aber die Re-
gelungen in Zusammenhang mit
einer Betrieblichen Anordnung:

Die Antragstellung erfolgt mittels
Betra-Antrag wie für eine Betra
auch, jedoch kann entgegen der
grundsätzlichen Vorlauffrist von
sechs Wochen diese im Falle
einer zu erstellenden „Betriebli-
chen Anordnung“ auf zwei Wo-
chen verkürzt werden.

Zur Erinnerung:

Wer stellt den Betra-Antrag?
Betra-Anträge dürfen stellen
� technische Planer der DB

AG,
� für die Durchführung der Ar-

beiten Verantwortliche der
DB AG sowie

� zugelassene zertifizierte
Dritte mit Zertifikat gem.
Richtlinie 046.275 i.V.m.
046.2471 (Modul 5 – Betra
beantragen).

Wo wird beantragt?
Zu beantragen ist dieser bei der
für die örtliche Betriebsdurch- �

Abbildung 1:

Betra-Antrag

(Auszug).
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führung zuständigen Stelle, die
derzeit im Fern- und Ballungs-
netz in der OE I.NBB-x-L 31
und im Regionalnetz derzeit in
der OE I.NMR-x-L 2 angesie-
delt ist.

Sicherlich ist es sinnvoll, im Vor-
feld mit der zuständigen Stelle
abzuklären, ob eine Betriebli-
che Anordnung im vorliegen-
den Fall erforderlich ist.

Wie geht‘s weiter?
Nach Erstellung der „Betriebli-
chen Anordnung“ ist diese an
alle beteiligten Stellen rechtzei-
tig vor deren Inkraftsetzung zu
verteilen.

Zum Inhalt der Betrieblichen
Anordnung:
In der „Betrieblichen Anord-
nung“ werden alle für die Durch-
führung der Arbeiten relevanten
Sachverhalte und Regeln dar-
gestellt:

So ist zum einen beschrieben,
wo (Lage der Baustelle), wann
(Arbeitszeit) und unter welchen
Bedingungen (Gleissperrungen)
gearbeitet werden darf.

Es wird der zuständige Fahr-
dienstleiter festgelegt sowie für

die hier betrachteten Fälle der
Uv-Berechtigte, der die Gleis-
sperrungen aus Uv-Gründen
beantragt.

Weiterhin sind „Betriebliche
Regelungen“ sowie sonstige,
neben der Gleissperrung erfor-
derliche Sicherungsmaßnah-
men aufgeführt.

Bitte beachten Sie, dass der
Charakter der Gleissperrung
aus Gründen der Unfallverhü-
tung beinhaltet, dass keine Fahr-
ten im gesperrten Gleis stattfin-
den und für diese Gleise auch
keine betrieblichen Regelungen
erforderlich werden dürfen!

Abschließend sind noch weite-
re Verantwortlichkeiten (z.B.
Bauausführende, Bauleitung,
Sicherungsaufsicht) genannt,
um auch diese zweifelsfrei zu-
ordnen zu können. Daher ist es
wichtig, die Betriebliche Anord-
nung stets mitzuführen!

Es sei nur kurz erwähnt, dass
selbstverständlich als „Unterla-
ge“ vor Ort auch ein aktueller,
die Arbeitsstelle und die Tätig-
keit berücksichtigender Siche-
rungsplan an der Arbeitsstelle
vorliegen muss. Aus dem Si-

cherungsplan muss die zu er-
greifende Sicherungsmaßnah-
me eindeutig hervorgehen.

Wir haben in dieser Zeitschrift ja
schon oft über den „hilfreichen“
Sicherungsplan Ausführungen
gemacht. So muss ein Siche-
rungsplan, der das Ergebnis der
Gefährdungsbeurteilung doku-
mentiert, zwingend folgende
Festlegungen enthalten:

Wie soll ich mich bzw. sol-
len wir uns jetzt, an dieser
Stelle, bei dieser Witterung,
bei diesen Arbeiten:

� vor Fahrten im Arbeits-
gleis sichern,

� vor Fahrten im Nachbar-
gleis sichern, falls erfor-
derlich, und

wohin soll ich bzw. sollen
wir gehen, wenn eine Fahrt
kommt?

Sicherungspläne, die die o.a.
Anforderungen nicht erfüllen,
nutzen keinem und können für
den Beschäftigten eine zusätz-
liche Gefährdung darstellen. Ein
sog. Sicherungsplan, der für
eine ganze Region, also für
mehrere Strecken, gelten soll,
monatelang oder über Fahrplan-

wechsel hinaus in Kraft sein soll
und als Sicherungsmaßnahme
stets „Fahrt am Beginn der An-
näherungsstrecke erkennen“
anordnet, erfüllt die Anforde-
rungen sicherlich nicht.

Zu 3. Wie ist bei einer kurz-
fristigen Störungsbeseiti-
gung zu verfahren, falls kei-
ne Unterlagen vorhanden
sind? Sind in diesem Fall
Unterlagen erforderlich?

Für die unvorhersehbare Gleis-
sperrung aus Uv-Gründen ist,
weil eben unvorhersehbar, eine
schriftliche Anweisung nicht
vorhanden. Derjenige, der die
Gleissperrung beantragt, stellt
den Antrag beim zuständigen
Fahrdienstleiter ohne schriftli-
che Anweisung und macht dem
Fahrdienstleiter die Notwendig-
keit der Gleissperrung glaub-
haft.

Zu 4. Wer darf einen Antrag
stellen, ein Gleis aus Uv-
Gründen zu sperren bzw. wer
darf mitteilen, dass die Ar-
beiten beendet sind? Wel-
che Ausbildung/Qualifizie-
rung ist nötig bzw. gestattet
dies?

Ein Uv-Berechtigter darf den
Antrag, ein Gleis aus Uv-Grün-
den zu sperren, stellen.

Uv-Berechtigte sind:
� Technische Berechtigte,
� Sicherungsaufsichten, der

Personenkreis hat hierüber
eine Bescheinigung erhal-
ten (046,2131),

� Beschäftigte, die gemäß der
„Funktionsausbildung für
Personen, die sich selbst
sichern oder in einer Grup-
pe von bis zu drei Personen
die Sicherung übernehmen“
(046.2134, gültig ab 15.9.
2005) ausgebildet sind

� Technische Mitarbeiter im
Bahnbetrieb (046.2471
Modul 1 bis 3)

� Bahnsteigpflegekräfte (046.
2731)

Selbstverständlich dürfen in
unvorhersehbaren Fällen auch
andere, nämlich alle Betriebs-
beamten gemäß EBO § 47(1)

Abbildung 2:

Betriebliche

Anordnung (Auszug).
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die Sperrung aus Uv-Gründen
beantragen, z.B. der Triebfahr-
zeugführer beim HOA-Alarm.

Zu 5. Wer führt welche Auf-
schreibungen/Dokumentati-
onen? Gibt es vorgeschrie-
bene Wortlaute? Falls ja, wie
lauten diese Wortlaute?

Grundsätzlich gibt es festge-
legte Wortlaute, die hier in ei-
nem Beispiel dargestellt wer-
den sollen.

So kann es sein:
Jupp: „Hier ist Jupp

Schmidt, ich melde
mich aus Adorf;
Cstadt, bitte melden“

Willy: „Hallo Jupp, hier ist
Willy Müller, Fahr-
dienstleiter in Cstadt,
was gibt es?“

Jupp: „Ich beantrage auf-
grund der Betriebli-
chen Anordnung 512
die Sperrung des
Gleises 102 aus Un-
fallverhütungsgrün-
den im Bahnhof Ad-
orf vom Ls 175 bis
zum Ausfahrsignal N
102.“

Fahrdienstleiter Willy Müller
schaut in die Betriebliche
Anordnung 512, die vor ihm
liegt.

Willy: „Ich wiederhole, auf-
grund der Betriebli-
chen Anordnung 512
wird die Sperrung des
Gleises 102 aus Un-
fallverhütungsgrün-
den im Bahnhof Ad-
orf vom Ls 175 bis
zum Ausfahrsignal N
102 beantragt“.

Jupp: „Richtig“.
Willy: „Moment (nach kur-

zer Zeit). Das Gleis
102 im Bahnhof Ad-
orf vom Ls 175 bis
Ausfahrsignal N 102
ist aus Unfallverhü-
tungsgründen ge-
sperrt“ (Eintrag ins
Fe rnsp rechbuch
oder Zugmeldebuch,
da es sich hier um
ein betriebswichtiges
Gespräch handelt

und letztlich Gleis-
sperrungen nach-
weispflichtig sind).

Jupp: „Ich wiederhole, das
Gleis 102 im Bahnhof
Adorf vom Ls 175 bis
Ausfahrsignal N 102
ist aus Unfallverhü-
tungsgründen ge-
sperrt“ (Eintrag ins
Fernsprechbuch, da
es sich hier um ein
betr iebswichtiges
Gespräch handelt
und letztlich Gleis-
sperrungen nach-
weispflichtig sind).

Willy: „Richtig, Du Jupp, um
ganz sicher zu sein,
es geht doch um
das durchgehende
Hauptgleis von B-
heim nach Cstadt?

Jupp: „So ist es richtig“.
Willy: „Dann hau‘ rein, spä-

testens um 11.30 Uhr
brauch‘ ich das
Gleis“.

Die Arbeiten werden aus-
geführt.

Jupp: „Ich rufe Cstadt, Fahr-
dienstleiter Müller bit-
te melden, hier ist
Jupp Schmidt“

Willy: „Hallo Jupp, hier
Fahrdienstleiter Willy
Müller“

Jupp: „Der Anlass für die
Sperrung ist wegge-
fallen, ich habe das
Gleis verlassen. Du
kannst die Gleissper-
rung wieder aufhe-
ben“

Willy: „Na prima, Du Spezi-
alist, welches Gleis?
Du weißt, wie groß der
Bereich eines elektro-
nischen Stellwerks
ist!“

Jupp: „Willy, das war
das durchgehende
Hauptgleis von B-
heim nach Cstadt im
Bahnhof Adorf, also
das Gleis 102.“

Willy: „Ach ja, Moment
(nach kurzer Zeit). Die
Sperrung des Gleises
102 aus Unfallverhü-
tungsgründen im
Bahnhof Adorf vom

Ls 175 bis zum Aus-
fahrsignal N 102 ist
aufgehoben“ (Eintrag
ins Fernsprechbuch
oder Zugmelde-
buch).

Jupp: „Ich wiederhole, die
Sperrung des Gleises
102 aus Unfallverhü-
tungsgründen im
Bahnhof Adorf vom
Ls 175 bis zum Aus-
fahrsignal N 102 ist
aufgehoben“ (Eintrag
ins Fernsprechbuch).

Willy: „Richtig, und bis zum
nächsten Mal“.

Es handelt sich bei der Verstän-
digung zwischen Antragsteller
und Fahrdienstleiter um Gesprä-
che, die im Zugmeldebuch bzw.
Fernsprechbuch nachgewiesen
werden müssen, und zwar auch
an der Arbeitsstelle.

Auch bei der Benachrichtigung
über die Aufhebung der Sper-
rung aus Uv-Gründen handelt
es sich um ein betriebswichti-
ges Gespräch, was von beiden
Stellen nachzuweisen ist.     �

Abbildung 3:

Fernsprech-

buch

Fdl Cstadt.
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Aber so hätte es leider auch
sein können:

Sie haben bemerkt bzw. Sie
haben es bereits gewusst, dass
natürlich auch bei der Sperrung
von Gleisen aus Uv-Gründen
festgelegte Regeln zwingend
eingehalten werden müssen, die
die Qualifikation der Beschäf-
tigten und das erforderliche Pro-
zedere betreffen, denn alle Be-
teiligten müssen wissen, wor-
um es geht, und das ist gut so!
Wird von diesen vorgegebenen
und oft durch bittere Erfahrun-
gen, also durch Unfälle, ent-
standenen Regeln abgewichen,
wird es gefährlich, und zwar
äußerst gefährlich, denn auch
so könnte das Gespräch statt-
gefunden haben:

Jupp: „Fahrdienstleiter C-
stadt, bitte melden,
hier ist Jupp Schmidt,
wie ist die Zuglage an
der Weiche 1 im
Bahnhof Adorf?“

Willy: „Jupp, altes Haus,
hier ist Willy Müller,
hattest aber lange
nicht mehr diese Tour.
Die nächste Fahrt ist
der 880, der hat B-

heim aber noch nicht
passiert, 10 Minuten
ist mindestens Ruhe.“

Jupp: „Prima, sag‘ mir Be-
scheid.

Das ist keine „technische Sper-
rung“, das ist auch keine Sper-
rung aus Uv-Gründen, das ist
eine Absprache, die über kurz
oder lang zu einem Unfall füh-
ren wird und zwar zum Nachteil
von Jupp.

Möglich, dass Sie sich regel-
konform verhalten, davon ge-
hen wir aus. Möglich, dass Sie
sich gar nicht bewusst sind, wie
gefährlich das zuletzt dargestell-
te Verhalten ist. Aber wir müs-
sen nicht um den heißen Brei
reden: Irgendwann, weshalb
auch immer, wurde damit be-
gonnen, so oder ähnlich zu ver-
fahren, vielleicht aus Zeitdruck.
Und letztlich wurde daraus mög-
licherweise eine gefestigte, si-
cherheitswidrige Gewohnheit.

Falls das so wäre, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten wie die
Geschichte weitergehen könn-
te. Entweder, Sie machen sich
Ihr Verhalten klar, z.B. angeregt
durch diesen Artikel und än-
dern Ihr Verhalten, oder Sie be-

halten Ihr Verhalten bei und es
geht so lange gut, bis es irgend-
wann zum Unfall kommt. Glück-
licherweise zieht sicherheitswid-
riges Verhalten nicht in jedem
Fall einen Unfall nach sich –
darauf sollte man sich aber nicht
verlassen.

Es wäre natürlich auch mög-
lich, dass Vorgesetzte das si-
cherheitswidrige Verhalten er-
kennen und Einhalt gebieten,
weil sie sich ihrer Verantwor-
tung gegenüber den Beschäf-
tigten bewusst sind.

Haben Sie sich schon einmal
überlegt, was geschehen könn-
te, wenn Willy Müller diese Ab-
sprache vergisst (Jupp: „Prima,
sag` mir Bescheid“)? Wenn er
schon mal das Signal auf Fahrt
stellt, um den 880 auf keinen
Fall zu stutzen, weil er dringend
auf die Toilette muss? Was pas-
siert, wenn Willy Müller die Ar-
beit bei Arbeitsschluss übergibt,
die Absprache noch weiter Be-
stand haben müsste, der Ablö-
ser aber von der Absprache
nichts erfährt?

Es sind noch eine ganze Reihe
anderer Szenarien denkbar, die
zum Unfall führen könnten und

Abbildung 4:

Fernsprechbuch

des Uv-

Berechtigten

Schmidt.

die Befürchtungen sind, das
zeigen die Erfahrungen, leider
nicht aus der Luft gegriffen!

Nochmals, solche Abspra-
chen können und dürfen kei-
ne Gleissperrung ersetzen;
sie wären lebensgefährlich.

Fazit
Das Sperren aus Uv-Gründen
ist eine weitreichende Maßnah-
me, die u.a. voraussetzt, dass:
� der Beschäftigte die Qualifi-

kation hat, die Sperrung von
Gleisen aus Uv-Gründen zu
beantragen,

� die Tätigkeit eine Sperrung
aus Uv-Gründen zulässt,

� bei „planmäßigen“ Gleis-
sperrungen aus Uv-Grün-
den eine betriebliche An-
weisung vorliegt bzw.
vorhanden ist (Einzelfallent-
scheidung der örtlichen
Betriebsdurchführung),

� die Betriebslage bzw. die
Belastung des Fahrdienst-
leiters die Sperrung des Glei-
ses aus Uv-Gründen zulässt,

� funktionsfähige Kommuni-
kationsverbindungen vor-
handen sind.

Oben hatten wir schon den Si-
cherungsplan angesprochen.
Eigentlich sollte es nicht erwähnt
werden müssen, wir tun es aber
doch.

Die Sicherungsmaßnahme, die
im Sicherungsplan angeordnet
ist, muss vom Beschäftigten na-
türlich auch durchführbar sein!

In diesem Sinne, informieren Sie
auch Ihre Kollegen und unter-
weisen Sie als Vorgesetzte Ihre
Beschäftigten entsprechend.�
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So nicht Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung

am Arbeitsplatz

 Auflösung (Seite 135)

�

b)

�

a)

�

c)

�

c)

�

a)

�

b)



BahnPraxis 11/2005 129

Selbstsicherung
bei Arbeiten im Bereich

von Gleisen
– Eine Herausforderung für alle Prozessbeteiligten

Instandhaltungsarbeiten in den Gleisbereichen der Deutschen Bahn AG sind Arbeiten,
die jeden Tag tausendfach durchgeführt werden müssen, damit der Bahnbetrieb sicher

und pünktlich „rollt“.

Da die Beschäftigten dabei den Gefahren aus dem Bahnbetrieb, hier insbesondere den
Gefahren, die von bewegten Schienenfahrzeugen ausgehen, ausgesetzt sind, will

dieser Beitrag das Unfallverhütungsregelwerk in einigen Abschnitten, deren Umsetzung
in der Praxis immer wieder Fragen aufwerfen, näher erläutern. Der Beitrag möchte

Lösungsansätze geben, damit sowohl Beschäftigte, welche die Arbeit durchführen, als
auch deren „Vorgesetzte“ in ihrer Handlungskompetenz gestärkt werden.

Bernd Wilfert, DB Training und Anita Hausmann, DB Netz AG

Die Unfallverhütungsvorschrif-
ten „GUV-V D33“ (Arbeiten im
Bereich von Gleisen) sowie die
sie ergänzende und konkreti-
sierende Regel für Sicherheit
und Gesundheitsschutz „GUV-
R 2150“ (Sicherungsmaßnah-
men bei Arbeiten im Gleisbe-
reich von Eisenbahnen) geben
sowohl für den ausführenden
Unternehmer als auch für den
Bahnbetreiber verbindliche Vor-
gaben, die zumindest in den
wesentlichen Paragrafen Ord-
nungswidrigkeiten i.S. des § 209
Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Sozialge-
setzbuch (SGB VII) darstellen.

Bei Arbeiten im Gleisbereich i.S.
der GUV-V D33 gilt der Grund-
satz, dass der Gleisbereich erst
betreten werden darf, wenn eine
dem Gefährdungspotenzial an-
gemessene Sicherungsmaßna-
me durchgeführt ist. Hier steht
das Arbeitsschutzgesetz „Pate“,
welches im § 4 fordert, dass die
Arbeit so zu gestalten ist, dass
Gefährdungen für Leben und
Gesundheit möglichst vermie-
den und verbleibende Gefähr-
dungen möglichst gering ge-
halten werden.

Dies gilt für die großen Instand-
setzungsmaßnahmen mit dem
Einsatz von Großmaschinen
gleichermaßen, wie für die tag-
täglich durchzuführenden klei-
neren planmäßigen Wartungs-
und Inspektionstätigkeiten und
für die nicht planbaren Entstö-
rungsarbeiten.

Dieser Beitrag richtet sich an
alle Unternehmen des Konzerns
DB AG sowie an externe Unter-
nehmen, die unter „Selbstsiche-
rung“ im Gleisbereich der DB
AG tätig werden wollen.

Wir wollen uns in diesem Bei-
trag im Wesentlichen mit den
Instandhaltungsarbeiten oder
vergleichbaren Arbeiten im
Gleisbereich beschäftigen, da
bei diesen Arbeiten die Unfall-
verhütungsvorschriften Aus-
nahmen, von den sonst
erforderlichen „klassischen“ Si-
cherungsmaßnahmen (§ 5.1,
GUV-V D33) zur Abwendung
der Gefahren, die von beweg-
ten Schienenfahrzeugen   �

BahnPraxis Spezial
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Der Bahnbetreiber, bzw. die von
ihm mit der Verkehrssicherungs-
pflicht beauftragte „für den
Bahnbetrieb zuständigen Stel-
le“ (BzS), hat die Sicherungs-
maßnahmen unter Berücksich-
tigung der Philosophie des
Arbeitsschutzgesetzes auszu-
wählen. D.h., die Sicherungs-
maßnahmen müssen der jewei-
ligen Gefährdungssituation
angemessen sein. Demnach
fordert eine hohe Gefährdung
auch zwangsläufig eine hoch-
wirksame Maßnahme, wie z.B.
die „Uv-Sperrung“ oder das so-
genannte „Warnerverfahren“.
Liegt für die Beschäftigten eine
geringere Gefährdung durch
den Bahnbetrieb vor, kann die
Sicherungsmaßnahme entspre-
chend geringer wirksam sein,

wie „Fahrten am Beginn der
Annäherungsstrecke sicher er-
kennen“ oder „sichere Anzei-
chen einer sich nähernden Fahrt
rechtzeitig und sicher deuten“.

Letztendlich entscheidet aber
der ausführende Unternehmer,
nachdem er die allgemeinen und
persönlichen Voraussetzungen
geprüft hat und unter Abwä-
gung seiner Gefährdungsbeur-
teilung einerseits sowie auf der
Grundlage einer von der BzS
erstellten Sicherungsanweisung
(Sicherungsplan) andererseits,
ob er seine Beschäftigten unter
Selbstsicherung im Gleisbereich
arbeiten lassen will.

Es soll im Weiteren schwer-
punktmäßig auf die wichtigsten
Fragen eingegangen werden,
die die Teilnehmer in den durch
die EUK in den Jahren 2004
und 2005 initiierten Workshops
zum Thema „Selbstsicherung“
mehrfach gestellt haben.

Art der Arbeiten
Immer wieder kommt es zu un-
terschiedlichen Einschätzungen
und Bewertungen, welche Ar-
beiten überhaupt unter Selbst-
sicherung ausgeführt werden
können.

Grundsätzlich kann man dazu
sagen, dass es sich um einfa-
che und unkomplizierte Arbei-
ten handeln muss. Abhängig ist
dies jedoch immer von der Wirk-
samkeit der anzuwendenden
Sicherungsmaßnahmen. Wen-
det man eine hochwirksame
Sicherungsmaßnahme, wie die
Sperrung von Gleisen und Wei-
chen aus „Uv-Gründen“ (d.h.
die Gleissperrung wird aus-
schließlich zum Schutz von Per-
sonen eingerichtet) oder das
derzeit nur auf der freien Stre-
cke zugelassene „Verfahren zur
Benachrichtigung von Arbeits-
stellen auf der freien Strecke“,
landläufig auch als „Warnerver-
fahren“ bezeichnet, an, so kön-
nen die Arbeiten schon etwas
komplizierter und anspruchs-
voller sein. Die Beschäftigten
können sich dabei voll auf ihre
Arbeit konzentrieren, da ja keine
Fahrt ohne die Mitwirkung der

Abbildung 1:

Prozessablauf

„Arbeiten unter

Selbstsicherung“.

ausgehen, nämlich die „Selbst-
sicherung“ (die GUV-V D33,
§ 6.1 bezeichnet sie auch als
„Sicherungsmaßnahmen in be-
sonderen Fällen“), zulässt.

Diese Ausnahme vom Regelfall
wird von den Unfallversiche-
rungsträgern (UVT) damit be-
gründet und gerechtfertigt, dass
es sich dabei um Regelungen
handelt, die nur für bestimmte
Arbeiten, unter Einhaltung rest-
riktiv definierter allgemeiner und
persönlicher Voraussetzungen,
nur für einen bestimmten und
klar eingegrenzten Personen-
kreis und unter Berücksichti-
gung einer nach Arbeitsschutz-
gesetz (§ 5) geforderten Gefähr-
dungsbeurteilung Anwendung
finden darf. Dabei wird die Ver-

antwortung und die Aufgabe
zur Schaffung einer „sicheren
Arbeitsumgebung“ bei diesen
Arbeiten unter den Prozessbe-
teiligten aufgeteilt.

Vor Beginn der Arbeiten hat der
ausführende Unternehmer zu-
nächst zu prüfen, ob seine Be-
schäftigten, die diese Arbeiten
ausführen sollen, über die not-
wendige Ausbildung und die
persönlichen Voraussetzungen
verfügen. Danach ist der Bahn-
betreiber in der (Verkehrssiche-
rungs-) Pflicht, die erforderlichen
Sicherungsmaßnahmen sowie
Überwachung der Sicherungs-
maßnahmen (Sicherungsüber-
wachung) für den ausführen-
den Unternehmer festzulegen
(Abbildung 1).
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Der jährliche FIT kann diese
besondere Unterweisung aller-
dings nicht ersetzen!

Eine hohe Gefährdung erfordert
auch hochwirksame Siche-
rungsmaßnahmen!. Es wird
aber auch deutlich, dass aus-
schließlich bei Anwendung der
beiden wirksamsten Siche-
rungsmaßnahmen (Uv-Sper-
rung und „Warnerverfahren“),
alle  Arbeitskräfte  der  Dreier-
gruppe mitarbeiten können, was
aus unternehmerischer Sicht
auch im Hinblick auf die Ar-
beitseffizienz von hoher Bedeu-
tung ist. Bei Anwendung ande-
rer Sicherungsmaßnahmen bei
Gruppen bis zu drei Beschäftig-
ten, muss immer einer die Grup-
pe sichern und darf folgerichtig
nicht mitarbeiten! An dieser Stel-
le soll explizit auf die Verwen-
dung von Sicherungsplänen ein-
gegangen werden. Wie be-
kannt, ist bei Arbeiten unter
Selbstsicherung der „kleine“
Sicherungsplan nach Anlage 2,
Anhang 1 der Konzernrichtlinie
132.0118 (… Arbeiten im Gleis-
bereich) zwingend anzuwen-
den. Wie Sie dem Prozessab-
lauf entnehmen können, wirken
bei der Erstellung dieses Siche-
rungsplanes sowohl der aus-
führende Unternehmer als auch
die BzS als Prozessbeteiligte
mit.

Dieser Sicherungsplan ist vom
Grundsatz her ein auf eine ein-
zelne Arbeitstelle bezogener
Plan und enthält folgerichtig Si-
cherheitsregelungen eben nur
für diese eine Arbeitsstelle, die
als Unikat anzusehen ist, da an
jeder Arbeitsstelle immer ande-
re Bedingungen vorherrschen.

In der Praxis erlebt man aber
häufig, dass man mit Dauersi-
cherungsplänen arbeitet, die
sowohl für einen längeren Zeit-
raum als auch für ein größeres
räumliches Gebiet gelten sol-
len. Diese Verfahrensweise lässt
die KoRil 132.0118 rein formal
auch zu. Dabei wird aber unter-
stellt, dass die in diesem Plan
getroffenen Regelungen inner-
halb des festgelegten Zeitrau-
mes uneingeschränkt, d.h., un-
abhängig von der Tageszeit

Arbeitsstelle in Richtung Arbeits-
stelle durch den Fdl abgelassen
werden darf. Bei diesen beiden
Sicherungsmaßnahmen können
deshalb alle Beschäftigten der
Dreiergruppe mitarbeiten.

Anders gestaltet sich die Situa-
tion, wenn man sich z.B für die
Sicherungsmaßnahme ent-
scheidet, bei der der Beginn
der Annäherungsstrecke von
einem eigens dafür abgestell-
ten Beschäftigten (der die Drei-
ergruppe Sichernde) beobach-
tet und eine sich nähernde Fahrt
an diesem Punkt sicher erken-
nen muss, der dabei aber kei-
nesfalls mitarbeiten darf. Bei
dieser Art der Sicherung arbei-
ten die Beschäftigten in einem
nicht gesperrten Gleis und müs-
sen folglich, sowie der die Drei-
ergruppe Sichernde die Fahrt
am Beginn der Annäherungs-
strecke erkennt, innerhalb von
höchstens 5 Sekunden den
Gleisbereich verlassen und den
Sicherheitsraum aufsuchen.
Hierbei ist klar, dass die Arbei-
ten einfach, unkompliziert und
jederzeit unterbrechbar sein
müssen.

Wenn aber eine einzelne be-
sonders unterwiesene Person
(Alleinarbeiter) im Gleisbereich
tätig werden soll, beispielswei-
se ein „Weichenschmierer“ so
ist die Gefahr, mit bewegten
Schienenfahrzeugen zu kollidie-
ren, besonders groß, da er sich
während er arbeitet, auch noch
selbst sichern muss. Die Aus-
wahl der unter Alleinarbeit mög-
lichen Arbeiten stellt hohe An-
forderungen an die verantwort-
lichen Führungskräfte. Entschei-
det sich die Bzs für die Maßnah-
me des Erkennens der Fahrt
am Beginn der Annährungsstre-
cke, so muss der „Weichen-
schmierer“ in der Lage sein,
während seiner originären Tä-
tigkeit, immer einen Blick auf
den Beginn der Annäherungs-
strecke zu haben, um eine sich
nähernde Fahrt rechtzeitig er-
kennen zu können. Dabei ist es
nur schwer vorstellbar, ja sehr
wahrscheinlich sogar unmög-
lich, dass er sich dabei in zwei
Richtungen orientieren kann,
während er arbeitet und sich

dabei selbst sichert. Er darf
dabei keinesfalls in gebückter
Haltung arbeiten. Dass dies
ohnehin nur bei guten Sicher-
verhältnissen möglich ist, ist klar.
Solche Arbeiten können auf
keinen Fall nachts oder bei un-
sichtigem Wetter unter Anwen-
dung dieser Sicherungsmaß-
nahme durchgeführt werden.
Die sicherste Lösung ist hier im
Bahnhof die Sperrung des Glei-
ses oder der Weiche aus Uv-
Gründen.

Der Alleinarbeiter muss min-
destens einmal im Jahr durch
seinen Vorgesetzten eine be-
sondere Unterweisung erhal-
ten, die ihn in die Lage versetzt,
die Arbeit und seine eigene Si-
cherung in Einklang zu bringen.

Auch bei diesem Thema wurde
in den Workshops immer wie-
der die Frage gestellt, von wem
und mit welchen Inhalten diese
besondere Unterweisung
durchzuführen sei.

Hierzu einige Tipps:
Die besondere Unterweisung
soll sicherstellen, dass

… der Alleinarbeiter über die
besondere Gefährdungssi-
tuation (Arbeiten und die
gleichzeitige Sicherung) un-
terwiesen ist,

… der Alleinarbeiter in der Lage
ist, die Gefährdung zu er-
kennen und einzuschätzen
und ggf. die Anpassung der
vorher festgelegten Siche-
rungsmaßnahme veranlasst
oder, wenn nötig, selbsttätig
die Arbeiten einstellt,

… der Allenarbeiter weiß, dass
die Arbeit nur ausgeführt
werden darf, wenn die Si-
cherungsmaßnahme, wie
festgelegt, durchgeführt ist,

… der Alleinarbeiter weiß, wel-
che Arbeit unter Selbstsiche-
rung ausgeführt werden darf.

Sie ist vom unmittelbaren Vor-
gesetzten, also beispielsweise
vom Teamleiter oder Bezirkslei-
ter, der die Gefährdung realis-
tisch einschätzen und beurtei-
len kann, durchzuführen und
schriftlich zu dokumentieren.

oder Witterung, anwendbar
sind.

Wenn man eine solche Rege-
lung in Anspruch nimmt, muss
man sich aber auch hier der
Forderung unterwerfen, dass
zuvor eine Gefährdungsbeurtei-
lung durchzuführen ist. Dabei
ist nicht vorstellbar, dass die
Sicherungsmaßnahme „Fahrten
am Beginn der Annäherungs-
trecke erkennen können“ für
jede Tages- und Nachtzeit so-
wie für jede Witterung und für
mehrere Arbeitsorte, gelten
kann. Die einzigen Sicherungs-
maßnahmen, die sowohl tages-
zeit-, witterungs- und ortsun-
abhängig sind, sind die Uv-Sper-
rung sowie das „Warnerverfah-
ren“. Und nur damit kann man
die Arbeiten unter einem Dau-
ersicherungsplan wirklich sicher
machen. Alles andere birgt für
die Beschäftigten und insbe-
sondere für diejenigen, die die
Entscheidung zur Selbstsiche-
rung unter einem Dauersiche-
rungsplan getroffen haben,
hohe (Haftungs-)Risiken.

Wer trifft die Ent-
scheidung zur
Selbstsicherung?
Sie sehen, dass hier die mit
Unternehmeraufgaben beauf-
tragten Führungskräfte (Vorge-
setze) in einer exponierten Ver-
antwortung stehen. In diesem
Zusammenhang ist in den Work-
shops auch mehrfach die Frage
gestellt worden, wer denn nun
Derjenige ist, der die Entschei-
dung zur Selbstsicherung zu
treffen hat. Die Unfallverhü-
tungsvorschrift spricht hier recht
abstrakt vom „Unternehmer“.

Wer ist aber bei dem täglichen
Instandhaltungsgeschäft der
personifizierte Unternehmer, der
die Sicherungsmaßnahmen
festlegen und die Entscheidung
für die Selbstsicherung zu tref-
fen hat? Genauer gefragt, bis
auf welche Unterstellungsebe-
ne darf hier diese Unternehme-
raufgabe delegiert werden?

Die Eisenbahn-Unfallkasse ver-
tritt die Auffassung, dass es  �
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min-destens ein „Vorgesetzter“
sein muss, also eine Führungs-
kraft, dem mindestens ein Mit-
arbeiter unterstellt ist. Das wür-
de aber bedeuten, dass ein
Meister, der nicht Teamleiter-
funktion ausübt und dem keine
Mitarbeiter unterstellt sind, dafür
nicht mehr in Frage käme. Das
würde dann in der praktischen
Umsetzung bedeuten, dass ein
„Meister“, der nachts oder au-
ßerhalb der regulären Dienst-
zeit eine Störung beseitigen soll,
seinen Sicherungsplan z.B. von
seinem Team- oder Bezirkslei-
ter ausfertigen und von diesem
die Entscheidung zur Selbstsi-
cherung treffen lassen müsste,
obwohl er aufgrund seiner Aus-
bildung und Erfahrung dazu
selbst in der Lage wäre.

Andererseits wäre es unverant-
wortlich, die Unternehmerver-
antwortung beispielsweise bis
auf den „Weichenschmierer“ zu
delegieren, der nicht zu den
Führungskräften zu zählen ist
und der auch nicht über die
Handlungs- und Durchset-
zungskompetenz verfügt, hoch-
wirksame Sicherungsmaßnah-
men durchzusetzen.

Deshalb soll auch zu diesem
offensichtlich nicht ganz einfach
zu lösenden Problem Stellung
bezogen werden.

Man muss grundsätzlich davon
ausgehen, dass man Beschäf-
tigten verantwortlich nur solche
Aufgaben übertragen kann, die
sie auch bewältigen können.
Und zum Bewältigen gehört es
nun bei Arbeiten unter Selbstsi-
cherung auch, dass eine Min-
destkompetenz (Beurteilungs-,
Entscheidungs- und Durchset-
zungskompetenz) vorhanden
sein muss, hochwirksame Si-
cherungsmaßnahmen nicht nur
festzulegen sondern sie auch
wirksam durchzuführen. Daher
liegt man richtig, wenn man die
unternehmerische Verantwor-
tung für die Entscheidung zur
Selbstsicherung nicht weiter
herunter delegiert als beispiels-
weise bis zur Meisterebene
(oder vergleichbare Ebenen).
Damit ist man dann sicher auch
konform mit den Unfallverhü-
tungsvorschriften.

Alles Andere birgt die Gefahr,
dass man als Führungskraft
seine Auswahlverantwortung

nur in ungenügendem, vielleicht
sogar in haftungsrisikoerhöhen-
dem, Maße wahrnimmt.

Weitere Voraus-
setzungen für die
Selbstsicherung
Das Unfallverhütungsregelwerk
fordert als Voraussetzungen zur
Selbstsicherung neben der kör-
perlichen und geistigen Eig-
nung, der Kenntnis über die
Gefahren aus dem Bahnbe-
trieb auch die Orts- und Stre-
ckenkenntnis von jedem Ein-
zelnen, also vom Alleinarbeiter
bis hin zu jedem Beschäftigten
der Dreiergruppe.

Auch bei diesen Forderungen
waren sich die Workshopteil-
nehmer nicht immer darüber im
Klaren, was das konkret in der
praktischen Umsetzung zu be-
deuten hat.

Körperliche und geistige
Eignung

Widmen wir uns zunächst der
Frage der körperlichen und geis-
tigen Eignung. Unter der kör-

perlichen Eignung ist die Taug-
lichkeit nach KoRil 107 zu
verstehen. D.h. konkret, alle Be-
schäftigten, die unter Selbst-
sicherung tätig werden wollen,
müssen sich dieser Untersu-
chung bei DB Gesundheitsser-
vice unterziehen. Unter der
geistigen Eignung ist nicht die
psychologische Tauglichkeits-
untersuchung zu verstehen, die
für Sicherungsposten obligat ist.
Hier hat die Führungskraft, also
der Vorgesetze des Beschäftig-
ten, zu bewerten, ob sein Mitar-
beiter geistig, d.h. sowohl intel-
lektuell als auch emotional, in
der Lage ist, den besonderen
Anforderungen bei der Selbst-
sicherung zu jedem Zeitpunkt
gerecht zu werden. Auch an
dieser Stelle wird erneut deut-
lich, dass die Selbstsicherung
vom UVT nur als Ausnahmere-
gelung gewollt ist. Denn es stellt
an den Vorgesetzten sehr hohe
Anforderungen, dies in jedem
Einzelfall objektiv und faktisch
richtig vor der Durchführung der
Arbeiten zu bewerten. Auch
wenn dies in der täglichen Praxis
nur schwer umzusetzen ist, stellt
die Forderung nach körperlicher
und geistiger Eignung ein „k.o.-
Kriterium“ bei der Entscheidung
zur Selbstsicherung dar.

Kenntnis der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb

Hierunter wird verstanden, dass
der Beschäftigte über einen
nicht näher definierten Zeitraum
hinweg Erfahrungen über die
Gefahren aus dem Bahnbetrieb
hat sammeln können, die ihn in
die Lage versetzen, sich in ge-
übter Weise jederzeit gegen-
über den Gefahren aus dem
Bahnbetrieb entsprechend vor-
sichtig und sicher verhalten zu
können. Diese Erfahrungen
kann man sicherlich bei einem
Beschäftigten per se unterstel-
len, der über mehrere Jahre hin-
weg erfolgreich Arbeiten im
Gleisbereich durchgeführt hat.
Man kann sie aber wohl nicht
bei einem „Neuling“ unterstel-
len, der in diesen Arbeitsbe-
reich neu einsteigt. Es gibt hier
kein Patentrezept für eine juris-
tisch sichere Lösung. Diese Be-
wertung und letztlich die Ent-

Abbildung 2: Anforderungen.
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scheidung muss man von einer
Führungskraft schon allein auf-
grund der ihr übertragenen Für-
sorge für die „schutzbefohle-
nen Mitarbeiter“ im Rahmen der
Führungsaufgabe erwarten
können.

Orts- und Streckenkenntnis

Diese Forderung beruht auf der
Erkenntnis, dass man sich an
einem Arbeitsort mit besonde-
rer Gefährdung nur sicher füh-
len und auch sicher arbeiten
kann, wenn man alle sicher-
heitsrelevanten Ortsmerkmale
kennt. Dies gilt natürlich auch
und in besonderer Weise für
Arbeiten unter Selbstsicherung.
Um an dem betreffenden Ar-
beitsort sicher arbeiten zu kön-
nen, müssen die Beschäftigten
Kenntnisse haben z.B. über:
� Zuordnung der Gleise
� benachbarte Fdl
� Wege zur und von der Ar-

beitsstelle
� nächstgelegene Signale
� ein- oder zweigleisige Stre-

cke
� Lage des Arbeitsgleises
� Nachbargleise
� zulässige Geschwindigkeiten
� Streckenkilometrierung
� Lage des Sicherheitsraumes.

Bis hierher ist sicherlich deut-
lich geworden sein, dass die
praktische Umsetzung der Vor-
gaben aus den eingangs ge-
nannten Unfallverhütungsvor-
schriften und den in der KoRil
132.0118 dazu festgelegten
DB AG-spezifischen Umset-
zungskriterien, ein hohes Maß
an Sicherheitsverständnis und
ausgezeichnete Kenntnisse
des Regelwerkes erforderlich
macht.

Weil die Sicherungsmaßnah-
men in besonderen Fällen – wie
bereits ausgeführt – auch an
persönliche Voraussetzungen
gebunden sind, hat die DB Netz
AG ergänzend zum § 6 (1) der
GUV-V D 33, in der KoRil
132.0118 konkretisiert, welcher
Personenkreis hierfür in Frage
kommt, welche persönlichen
Anforderungen erfüllt sein müs-
sen und letztlich, wie die Befä-
higung hierzu erworben wer-
den kann.

Zunächst kommt gemäß KoRil
132.0118 als einzeln arbeiten-
de besonders unterwiesene
Person bzw. als Person, die in
einer Gruppe von höchstens drei
Beschäftigten die Sicherung
übernimmt, nur ein Beschäf-
tigter der für den Bahnbe-
trieb zuständigen Stelle (BzS)
in Frage.

Darüber hinaus dürfen andere
Beschäftigte der DB AG und
Dritte mit dieser Sicherungsauf-
gabe beauftragt werden, wenn
sie eine entsprechende Befähi-
gung erworben haben, nämlich
im Rahmen einer Funktionsaus-
bildung
� für Personen, die sich selbst

sichern oder in einer Grup-
pe von bis zu drei Personen
die Sicherung übernehmen
(Selbstsicherer) – 046.2134
oder

� zur Sicherungsaufsicht –
046.2131 bzw. für Techni-
sche Mitarbeiter im Bahn-
betrieb Module 1 bis 3 der
046.2471 oder

� zum Bauüberwacher mit
betrieblichen Aufgaben und
Sicherungsüberwacher –
046.275.

Selbstverständlich müssen die
Anforderungen gemäß (GUV-R
2150 Abschn. 5.6) jederzeit
gewährleistet sein.

Die Anforderungen sind aus
Abbildung 2 ersichtlich.

Gehen wir nun näher ein auf die
seit 15.09.2005 gültige FA für
Personen, die sich selbst si-
chern oder in einer Gruppe von
bis zu drei Personen die Siche-
rung übernehmen“. Warum
wurde eine besondere Bil-
dungsregelung für „Selbstsiche-
rer“ geschaffen? Bisher wurde
mindestens der Nachweis der
Befähigung zur Sicherungsauf-
sicht verlangt. Ist die neue FA
nicht ein Rückschritt? Nein! Viele
Beschäftigte, insbesondere bei
der DB Netz AG, führen nur
Arbeiten im Sinne des § 6(1) der
GUV-V D 33 aus, z.B. Inspekti-
ons- und Instandhaltungsarbei-
ten. Eine besondere Bedeutung
kommt hier der sogenannten
Entstörung bei. Warum sollen
diese Beschäftigten eine FA zur
Sicherungsaufsicht durchlau-
fen, wenn sie diese Funktion nie
wahrnehmen? Das käme einer
„Ausbildung auf Vorrat“ gleich.

Seit Oktober 2005 lässt daher
die KoRil 132.0118 zu, dass
auch Beschäftigte, Interne wie
Externe, unter Selbstsicherung
arbeiten dürfen, die eine Ausbil-
dung für „Personen, die sich
selbst sichern oder in einer
Gruppe von bis zu drei Perso-
nen die Sicherungsübernehmen
sollen“ absolviert haben.

Mit der neuen dreitägigen FA
046.2134 werden die Beschäf-
tigten zielgerichtet auf ihre spä-
tere Tätigkeit hin ausgebildet,
da sie Kenntnisse über die we-
sentlichen Bestimmungen bei
Arbeiten in besonderen Fällen
erwerben. Das dazugehörige
Praxistraining vertieft die theo-
retischen Inhalte, die Teilneh-
mer üben die praxisgerechte
Anwendung.

Welche Lerninhalte werden
konkret vermittelt? Welche
Lernziele sollen erreicht
werden?

Die Sensibilisierung des Teilneh-
mers bezüglich der Unterschie-
de der Gefahren aus der Arbeit
und aus dem Bahnbetrieb/für
den Bahnbetrieb steht am �

Abbildung 3: Lerninhalte.
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Abbildung 4: Prüfung.

sein, wie Annäherungsstrecke,
Nachbargleis, damit es zu kei-
nen Missverständnissen zwi-
schen den Beteiligten kommt.

Die Art der Sicherungsmaßnah-
men werden intensiv betrach-
tet, auch unter den Gesichts-
punkten der jeweiligen Anwen-
dungsmöglichkeit an Hand von
Beispielen. Dazu gehört auch
die Sperrung aus Uv-Gründen,
die den optimalen Schutz für
die Beschäftigten gegen die
Gefahren, die von bewegten
Schienenfahrzeugen ausgehen,
herstellt. Sowohl das Beantra-
gen einer solchen Gleissperrung
beim Fdl als auch das Melden
des Wegfalls des Anlasses wer-
den geübt. Dazu gehört auch
das sichere Bedienen der Funk-
und Fernsprecheinrichtungen
und natürlich die einwandfreie
Verständigung mit dem Fahr-
dienstleiter. Und dabei sind die
bereits erwähnten betrieblichen
Begriffe von besonderer Bedeu-
tung.

Schon Konfuzius sagte „Wenn
die Begriffe nicht klargestellt
sind, dann treffen die Worte nicht
das Richtige.“ Bei der Siche-

rung in besonderen Fällen könn-
te dies bedeuten, dass die Ver-
ständigung zwischen demjeni-
gen, der die Uv-Sperrung be-
antragt und dem zuständigen
Fahrdienstleiter nicht eindeutig
wäre, wenn die Fachtermini
nicht bekannt sind und somit
nicht zur Anwendung kommen.

Was auf Strecken mit mehr als
200 km/h bzw. in Tunneln zu
beachten ist, gehört ebenfalls
zum Unterrichtsstoff.

Gegen Ende der FA werden die
wichtigsten Signale für Siche-
rungspersonal behandelt. Zum
Schluss werden der Umsetzung
des Sicherungsplans in die Ört-
lichkeit noch vier Unterrichts-
einheiten gewidmet, und zwar
in Theorie und Praxis. Hierbei
wird besonders auf die Prakti-
kabilität der Maßnahme und auf
eine evtl. erforderliche Anpas-
sung der Sicherungsmaßnah-
me eingegangen.

Die wesentlichen Inhalte der FA
sind in der Abbildung 3 darge-
stellt. Die Funktionsausbildung
schließt mit einer schriftlichen,
praktischen und mündlichen

Anfang der Funktionsausbildung
„Selbstsicherung“. Mit den Auf-
gaben und Verantwortlichkeiten
der an Sicherungsmaßnahmen
in besonderen Fällen beteiligten
Stellen und Personen geht es
weiter. Hier werden insbesonde-
re die Unternehmerpflichten (Ge-
fährdungsbeurteilung!) und die
Aufgaben und Kompetenzen der
BzS herausgestellt. Der Unter-
schied zwischen Gleisbereich
und Gefahrenbereich wird erar-
beitet und das sicherheitsbe-
wusste Verhalten bei Arbeiten im
Gleisbereich thematisiert.

Anschließend werden betriebli-
che Begriffe erläutert, soweit
diese für die Sicherungsmaß-
nahmen in besonderen Fällen
von Bedeutung sind, wie z.B.
Zugfahrt, Rangierfahrt und
Sperrfahrt.

Die Voraussetzungen für die
Anwendung der Sicherungs-
maßnahmen in besonderen
Fällen gemäß § 6 der GUV-V
D 33 in Verbindung mit den
Bestimmungen der KoRil 132.
0118 bilden den Schwerpunkt
der Funktionsausbildung. Auch
hierzu müssen die Begriffe klar

Prüfung ab, wobei die prakti-
sche Prüfung im Rahmen des
Praxistrainings erfolgt (Abbil-
dung 4).

Über das Ergebnis der Prüfung
wird eine Prüfungsbescheini-
gung ausgestellt.

Einzeln arbeitende besonders
unterwiesene Personen bzw
Personen, die in einer Gruppe
von höchstens drei Beschäftig-
ten die Sicherung übernehmen,
werden regelmäßig fortgebildet
(jährlich mindestens zwei Un-
terrichtsstunden). Bei FIT-pflich-
tigen Beschäftigten ist die Fort-
bildung im Rahmen des FIT
situationsbezogen durchzufüh-
ren.

Sowohl die Funktionsausbil-
dung als auch der regelmäßige
Fortbildungsunterricht werden
ausschließlich durch autorisier-
te Bildungsträger (z.B. DB Bil-
dung, VDEF, ÜGG) mit durch
die DB Netz AG zertifizierten
Trainern durchgeführt. Zur Qua-
litätsverbesserung in Aus- und
Fortbildung durchlaufen die Trai-
ner zur Zeit Workshops der EUK
zum Thema „Selbstsicherung“.

Übrigens:
Mitarbeiter der DB Netz AG, die
bereits über eine Befähigung
zur Sicherungsaufsicht verfü-
gen, aber ausschließlich Siche-
rungsmaßnahmen in besonde-
ren Fällen durchführen, wird
diese Ausbildung anerkannt. Sie
werden dann personell nicht län-
ger als Sicherungsaufsicht ge-
führt und haben somit bezüg-
lich der „Selbstsicherung“ ein
jährliches FIT-Stundensoll von
zwei Unterrichtsstunden.      �
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Bilder ohne Worte
Die auf den verschiedenen Zeichen enthal-
tenen Bilder sind so gestaltet, dass sie ohne
Text ihre Bedeutung ausdrücken und für
jeden verständlich sein sollen. Lediglich in
Einzelfällen sind „Zusatzzeichen“ in Form
eines kurzen Textes vorgesehen. Grundla-
ge für die Kennzeichnung ist die Unfallver-
hütungsvorschrift „Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung am Arbeits-
platz“ GUV-V A8 (bisher GUV 0.7).

Bitte, testen Sie sich
In Ihrem Arbeitsbereich gibt es für Ihre per-
sönliche Sicherheit z.B. die folgenden Schil-
der. Was bedeuten sie? Kreuzen Sie bitte
die nach Ihrer Meinung richtige Aussage
unter der jeweiligen Abbildung an und ver-
gleichen Sie danach das Ergebnis mit der
Lösung auf Seite 128 dieses Heftes.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
am Arbeitsplatz

Kennen Sie sich aus?
Am Arbeitsplatz lauern viele Gefahren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

werden zwar vom „Chef“ oder seinem Beauftragten darüber eingehend
unterwiesen, bevor sie ihre Arbeit aufnehmen, aber: Man kann nicht alles im

Kopf behalten. Deshalb gibt es eine Reihe von Verbotszeichen,
Warnzeichen, Gebotszeichen, Rettungszeichen und Brandschutzzeichen am

Arbeitsplatz. Sie alle sollen die Kolleginnen und Kollegen ständig daran
erinnern, den Warnungen, Geboten, Verboten und Hinweisen kompromiss-

los zu folgen. Wichtig: Der Unternehmer ist verpflichtet, die Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnungen am Arbeitsplatz anzubringen. Und die

Beschäftigten sind verpflichtet, sie zu beachten. Also: alle Unternehmer,
Vorgesetzte und Mitarbeiter, müssen jeweils ihren Beitrag zur Verhütung von

Unfällen leisten.

�

�

Und nun die Schilder:

�

�

�

�

a) Fallende Gegenstände ❑
b) Notausgang ❑
c) Abgang ❑

a) Warnung vor Schwellen ❑
b) Warnung vor Stolpergefahr ❑
c) Warnung vor Sturzgefahr ❑

a) Mit Wasser löschen verboten ❑
b) Wasser und Feuer verboten ❑
c) Kein Öl ins Feuer gießen ❑

a) Ohrenschützer benutzen ❑
b) Kopfhörer benutzen ❑
c) Gehörschutz benutzen ❑

a)  Nicht schalten ❑
b)  Nicht öffnen ❑
c)  Gartentor stets geschlossen halten ❑

a) Warnung vor Gabelstaplern ❑
b) Abstellplatz für Gabelstapler ❑
c) Warnung vor Flurförderzeugen ❑
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